
Viele Waldbesitzer kennen das aus ei-
gener leidvoller Erfahrung: Ein Sturm
hat für Wurf- und Bruchholz gesorgt,
die Gefahr der Besiedlung durch Bor-
kenkäfer wie den Buchdrucker oder
Nutzholzborkenkäfer ist hoch. Was tun,
wenn man Holz gegen den Käfer schüt-
zen will, um eine Verschlechterung der
Holzqualität und damit des Preises zu
vermeiden? Oft bleibt kein anderer Aus-
weg als die Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln, um mit vertretbarem
Aufwand vorzubeugen. Den Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln regelt das
„Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen“
(Pflanzenschutzgesetz) aus dem Jahr
1986. Zweck dieses Gesetzes ist der
Schutz von Pflanzen und Pflanzener-
zeugnissen vor Schadorganismen.

Auch Rohholz zählt in die Kategorie
der Pflanzenerzeugnisse. Deshalb fallen
z. B. auch Schutzmaßnahmen für lie-
gendes Holz gegen Borkenkäferbefall
unter dieses Gesetz. Pflanzenschutz
darf grundsätzlich nur nach „guter fach-
licher Praxis“ durchgeführt werden.
Am 12. März 2008 ist im Bundesgesetz-
blatt (Teil I, Nr. 8) das Gesetz zur Ände-
rung des Pflanzenschutzgesetzes
und des „Gesetzes für die Errichtung
eines Bundesamtes für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit“
(BVL-Gesetz) bekannt gemacht worden
und einen Tag später in Kraft getreten.
Im Folgenden sind die wichtigsten Än-
derungen beschrieben, die sich für Ver-
treiber und Anwender von Pflanzen-
schutzmitteln ergeben.

Regelungen zum Naturschutz
In die allgemeinen Vorschriften zur
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln
sind Bestimmungen zum Schutz beson-
ders geschützter Tier- und Pflanzenarten
aufgenommen worden (Ergänzung von
§ 6 Absatz 1). Zur Abwendung erheb-
licher land-, forst- oder sonstiger wirt-
schaftlicher Schäden kann die Behörde
Ausnahmen beim Schutz besonders
geschützter Tier- und Pflanzenarten im
Zusammenhang mit der Anwendung
von Pflanzenschutzmitteln zulassen.
Das bedeutet, Massenvermehrungen
von Schädlingen, wie sie in Sachsen
immer wieder auftreten (z. B. Nonne,
Kiefernspinner, Forleule) können auch
künftig mit Insektiziden wirksam be-
kämpft werden.
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Aufzeichnungspflicht - verschärfte
Anforderungen für Forstbetriebe
Leiter von landwirtschaftlichen, forst-
wirtschaftlichen oder gärtnerischen
Betrieben werden verpflichtet, über die
angewandten Pflanzenschutzmittel
Aufzeichnungen zu führen. Neben dem
Mittel sind mindestens die Fläche, das
Datum, die Aufwandmenge, das Anwen-
dungsgebiet und der Name des Anwen-
ders festzuhalten. Die Aufzeichnungen
sind zwei volle Kalenderjahre aufzube-
wahren (in § 6 neuer Absatz 4).
Aufbrauchfrist
Bei beendeten Zulassungen wird in
mehr Fällen als früher eine Aufbrauch-
frist gewährt (Änderung § 6a Abs. 3):
Die Aufbrauchfrist von zwei vollen Ka-
lenderjahren gilt nun auch, wenn eine
vorläufige Zulassung durch Zeitablauf
endet. Die Aufbrauchfrist von zwei vol-
len Kalenderjahren gilt zudem, wenn
die Zulassung eines Mittels auf Antrag
des Zulassungsinhabers widerrufen wird.
Wenn die Zulassung eines Pflanzen-
schutzmittels widerrufen wird, weil der
Wirkstoff nicht in die EG-weite Positiv-
liste aufgenommen wurde, wird eine
Aufbrauchfrist gewährt, deren Länge
sich aus dem betreffenden Rechtsakt
der EG ergibt. Das BVL informiert über
die Aufbrauchfristen im Internet: Unter
www.bvl.bund/infopsm steht die Liste
„Widerrufene und ruhende Zulassungen“,

in der die Daten ergänzt sind. Die vier-
teljährlich erscheinende „Übersichtsliste“
wird bei der nächsten Ausgabe ebenfalls
die neuen Aufbrauchfristen bei been-
deten Zulassungen aufführen.
Entsorgungspflicht für bestimmte
nicht mehr anwendbare Mittel
Pflanzenschutzmittel, deren Anwendung
gem. der Pflanzenschutz-Anwendungs-
verordnung vollständig verboten ist,
sind unverzüglich zu beseitigen (Ergän-
zung von § 7 Abs. 1). Mittel, die einem
solchen Anwendungsverbot unterliegen,
haben seit mindestens 10 Jahren keine
Zulassung mehr oder waren niemals
zugelassen, so dass es sich nur um sehr
alte Produkte handeln kann. Die Entsor-
gungspflicht besteht weiterhin für Pflan-
zenschutzmittel, die einen Wirkstoff
enthalten, der nicht in die EG-weite
Positivliste aufgenommen wurde und
deren Aufbrauchfrist abgelaufen ist.
Davon können auch neuere Produkte
betroffen sein. In der Liste „Widerrufene
und ruhende Zulassungen“ informiert
das BVL auch über diese Entsorgungs-
pflicht.
Angabe des Herstellungsdatums
Auf den Behältnissen und Packungen
ist künftig das Herstellungsdatum an-
zugeben (Ergänzung von § 20 Absatz
2). Diese Vorschrift gilt für Mittel, die
ab dem 13. März 2009 in den Verkehr
gebracht oder eingeführt werden.

Verkehr mit behandeltem Saatgut
Saatgut, Pflanzgut und Kultursubstrate,
die Pflanzenschutzmittel enthalten oder
denen Pflanzenschutzmittel anhaften,
dürfen nach der neuen Regelung ein-
geführt und in Verkehr gebracht werden,
wenn das entsprechende Mittel ent-
weder in Deutschland zugelassen ist
oder in einem Mitgliedstaat der EU oder
des EWR nach den Maßgaben von Ar-
tikel 4 Abs. 1 der Richtlinie 91/414/EWG
zugelassen ist. Die frühere Möglichkeit,
sich vom BVL die Entsprechung mit
einem in Deutschland zugelassenen
Mittel bescheinigen zu lassen, ist ent-
fallen (Änderung von § 11 Abs. 3).
Fazit
In das novellierte Pflanzenschutzgesetz
wurden Formulierungen aus dem
Naturschutzrecht übernommen. Von
besonderer Wichtigkeit ist jedoch die
Aufzeichnungspflicht für Waldbesitzer.
Das angewandte Mittel und der Einsatz-
ort sind nun zu dokumentieren und die
Aufzeichnungen zwei Jahre aufzube-
wahren.

Der vollständige Wortlaut des neuen
Pflanzenschutzgesetzes kann über die
Geschäftsstelle bezogen werden und
ist zudem auf der Homepage des Ver-
bandes www.waldbesitzerverband.de
unter Magazin/Recht und Gesetz ein-
sehbar.Anzeige


